
 1 

Greuther 

Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Nachrichten  
Kirchhaslach 

Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do. von 9.00 – 11.00 Uhr 

 Do. von 18.00 – 20.00 Uhr 
 

Verantwortlich für die gemeindlichen 
Nachrichten  
1. Bürgermeister Franz Grauer 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 

Notdienst Wasser u. Abwasser: 
Abgabetermin für die nächste Ausgabe: 

08333 / 1427 
08333 / 7269 
info@kirchhaslach.de 
0172 43 78 194 
Mittwoch, 22.10.2025      

            
 
 
 
 

447/09.2025  Kirchhaslach, 24.09.2025 
 

 Gemeindenachrichten: 
 
 

  

    
Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Montag, den 11.08.2025 um 20.00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach  

  
Tagesordnung 

 
1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 

öffentliche Gemeinderatssitzung Nr. 06/2025 
vom 21.07.2025 
Die Niederschrift wurde genehmigt. 
 

1.2. Feststellung der Jahresrechnung 2024 
Der Gemeinderat stimmte dem Ergebnis der 
örtlichen Rechnungsprüfung über die Jahres-
rechnung 2024 vom 04.07.2025 zu. Die über- 
bzw. außerplanmäßigen Ausgaben wurden, so-
fern nicht bereits Einzelbeschlüsse vorlagen, 
nachträglich genehmigt.  
Die Jahresrechnung 2024 vom 04.07.2025 
wurde somit festgestellt. 
 

1.3. Entlastung zur Jahresrechnung 2024 
Der Gemeinderat erteilte zur Jahresrechnung 
2024 vom 04.07.2025 Entlastung. 
 

1.4. Beratung über Haushaltsplan und –Satzung 
für das Haushaltsjahr 2025 mit Finanzpla-
nung bis 2028 
Die Haushaltsansätze wurden besprochen und 
Änderungen eingearbeitet. 
 

1.5. Sonstiges 
a) Wasserschaden Kita 

Nachdem keine Feuchtigkeit mehr festgestellt 
werden konnte, wurde mit den Elektroarbeiten 
begonnen.  

 
b) Breitbandausbau 

Die restlichen Tiefbauarbeiten in Kirchhaslach 
und die fehlenden Hausanschlüsse werden 

nach dem Betriebsurlaub der ausführenden 
Firma fertiggestellt. 

 
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 

 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
vom Montag, den 22.09.2025 um 20.00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses Kirchhaslach 
 
1.1. Genehmigung der Niederschrift über die 

öffentliche Gemeinderatssitzung 
Nr. 07/2025 vom 11.08.2025 
Die Niederschrift wurde genehmigt. 

 
1.2. Beschlussfassung über Haushaltsplan und  

-satzung für das Haushaltsjahr 2025 mit   Fi-
nanzplanung bis 2028 
Dem Entwurf des in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichenen Haushaltsplanes 2025 mit Fi-
nanzplan bis 2028 wurde zugestimmt und die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 
erlassen.  

 
1.3. Bauantrag: Neubau eines Einfamilienhauses 

mit Doppelgarage auf der Fl.-Nr. 153, Ge-
markung Kirchhaslach, Ziegelgrund 44 

 Dem Bauantrag wurde zugestimmt, die benötig-
ten Befreiungen wurden erteilt und zur weiteren 
Bearbeitung ans Landratsamt zurückgegeben. 

 
1.4. Antrag auf Gründung einer Kinderfeuerwehr 

der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhaslach 
 Der Gemeinderat stimmte dem Antrag auf 

Gründung einer Kinderfeuerwehr der Freiwilli-
gen Feuerwehr Kirchhaslach zu und gewährte 
einen einmaligen Gründungszuschuss in Höhe 
von 250 €. 
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1.5. Flächennutzungsplanänderung / Bebau-
ungsplan „PV-Anlage Flur-Nr. 1030, Ge-
markung Kirchhaslach-Halden“ Behand-
lung und Beschlussfassung zu den im 
Rahmen der förmlichen Veröffentlichung / 
Beteiligung (§ 3 Abs. 2/§ 4 Abs. 2 BauGB) 
eingegangenen Stellungnahmen 
Der Gemeinderat nahm die Stellungnahmen 
zur Kenntnis und stimmte den Beschlussfas-
sungen zu. 

 
1.6. Fassung des Feststellungsbeschlusses zur 

FNP-Änderung „PV-Anlage Flur-Nr. 1030, 
Gemarkung Kirchhaslach-Halden“ in der 
Fassung vom 22. September 2025 
Die Änderungen des o. g. Flächennutzungs-
planes wurden vom Gemeinderat festgestellt 
und zur Genehmigung ans Landratsamt wei-
tergeleitet.  

 
1.7. Fassung des Satzungsbeschlusses zum 

BBP „PV-Anlage Flur-Nr. 1030, Gemarkung 
Kirchhaslach-Halden“ in der Fassung vom 
22. September 2025 

 Der Gemeinderat beschloss den o. g. Bebau-
ungsplan als Satzung. Die Verwaltung wurde 
mit der ortsüblichen Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses und Ausfertigung des 
Bebauungsplanes beauftragt. 

 
1.8. Erlass einer Stellplatzsatzung ab 01.10.25 
 Eine Satzung zur Einführung einer Pflicht zum 

Nachweis von Stellplätzen für Kfz-Fahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) wurde vom Gemeinderat 
beschlossen (pro Wohneinheit zwei Stellplät-
ze). 

 
1.9. Erlass einer Spielplatzsatzung ab 01.10.25 

Der Gemeinderat hat eine Satzung zur Einfüh-
rung einer Pflicht zum Nachweis eines Spiel-
platzes für Kinder (ab 5 Wohneinheiten) der 
Gemeinde Kirchhaslach beschlossen (Spiel-
platzsatzung). 

 
1.10. Information: Wasserschaden Kita 

Nachdem die Trocknungsarbeiten Ende Au-
gust abgeschlossen wurden, konnte Anfang 
September mit den Sanierungsarbeiten be-
gonnen werden (Verputzarbeiten, Bodenauf-
bau, usw.). 

 
1.11. Sonstiges 
 a) Bauantrag: Ausbau der Abstellräume im 

OG zur Einliegerwohnung, Fl.-Nr. 72, Ge-
markung Greimeltshofen, Griesbachstr. 19 
Dieser Antrag wurde zusätzlich in die Tages-
ordnung aufgenommen.  

Dem Bauantrag wurde zugestimmt und zur 
weiteren Bearbeitung ans Landratsamt zu-
rückgegeben. 

 
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung. 
 

 

Hinweise und Mitteilungen 
der Gemeindeverwaltung 
 
Pflege- und Rückschnitt von Sträuchern,  
Hecken und Bäumen  
 

Bitte denken Sie als Grundstücksbesitzer daran, 
dass Sie verpflichtet sind, an Straßen und Gehwe-
gen die überhängenden Sträucher und Bäume zu 
schneiden. Besonders an Kreuzungen und Einmün-
dungen ist ein regelmäßiger Schnitt unerlässlich. 
 
 
Fälligkeit der Jahrespacht 2025 
 

Die Jahrespacht der gemeindlichen Grundstücke 
wird im Oktober abgebucht.  
Die Gemeindeverwaltung bittet um Kenntnisnahme. 
 
 
Kommunalwahl 2026 

 

Da der amtierende Bürgermeister, Franz Grauer bei 
der Bürgermeisterwahl 2026 nicht mehr antreten 
wird, sind wir auf der Suche nach einem neuen 
Bürgermeisterkandidaten (m/w/d). Ebenso suchen 
wir Kandidaten (m/w/d) für den Gemeinderat. 
 

 Sie sind mindestens 18 Jahre alt und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen? 
 

 Sie haben Interesse an kommunalen Themen 
und politischem Engagement? 
 

 Sie sind engagiert, verantwortungsbewusst und 
möchten die Zukunft der Gemeinde mitgestal-
ten? 
 

 Sie haben Freude daran, mit Menschen zu   
arbeiten und unsere Gemeinde aktiv weiterzu-
entwickeln? 
 

Dann melden Sie sich bei uns. Gerne stehen Ihnen 
der 1. Bürgermeister oder auch die Gemeinderäte 
für ein persönliches Gespräch zur Verfügung oder 
nehmen Ihre Vorschläge entgegen.  
  
 
Einwohnerzahl 
 

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Daten-
verarbeitung hat auf Basis des Zensus 2022 zum 
Stand 31.03.2025 für die Gesamtgemeinde Kirch-
haslach 1.317 Einwohner mitgeteilt (Stand 31.12.24 
1.321 Einwohner). 
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Digitale Lichtbilderstellung im  
Rathaus Babenhausen 
 

Seit Mitte August besteht die Möglichkeit vor Ort im 
Rathaus Babenhausen ein Lichtbild für einen Per-
sonalausweis / Reisepass erstellen zu lassen. Hier-
für wird eine bundeseinheitliche Gebühr in Höhe 
von 6 Euro erhoben. Wir weisen darauf hin, dass 
auch weiterhin die Möglichkeit besteht, die Lichtbil-
der von einer zertifizierten Stelle anfertigen zu las-
sen. Papierlichtbilder werden ausnahmslos nicht 
mehr akzeptiert.  
 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist es nun mög-
lich, auch für Babys und Kleinkinder die Lichtbil-
der für Ausweisdokumente im Rathaus anzuferti-
gen. Eventuell ist etwas Geduld erforderlich. Eine 
Garantie für eine verwertbare Aufnahme kann aller-
dings nicht gegeben werden, dann würden wir auf 
einen Fotodienstleister verweisen. 
 

Die Lichtbilderstellung im Rathaus ist lediglich 
zur Beantragung eines Personalausweises oder 
Reisepasses vor Ort vorgesehen. Ein Ausdruck / 
Weiterleitung des Lichtbildes zum Beispiel an die 
Führerscheinstelle oder die Ausländerbehörde ist 
technisch leider nicht möglich. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Bürgerbüro 
unter: 08333/9400-23,24,14 oder per Mail:  
meldeamt@babenhausen.org  
 
 
Öffnungszeiten der VG Babenhausen:  
 

Montag – Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 

Telefon-Nr. 08333 9400-0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Abfallentsorgung 
 

Benötigen Sie eine Sperrmüllkarte oder möchten 
Sie z. B. eine Mülltonne abmelden, dann nutzen 
Sie bitte das Online-Portal des Landkreises un-
ter www.unterallgaue.de/abfall. 
Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises ist 
auch unter der Tel.-Nr. 08261 995-367 oder 08261 
995-467 erreichbar.  

 

Die Tonnen müssen am Tag der Leerung bis 
spätestens 6 Uhr am Straßenrand bereitgestellt 
werden. 

 

- Restmülltonne 14-tägig  
Dienstag, 07.10. / 21.10.25 
 

 - Biomülltonne 
Freitag, 26.09. / 10.10. / 24.10. 
 

- Altpapiertonne  
Montag, 13.10.  
 

- Gelbe Tonne  
Donnerstag, 02.10. / 30.10.25 
 

- Schadstoffmobil 
Freitag, 10.10.25 von 09.45 bis 10.30 Uhr im neu-
en Feuerwehrhaus Kirchhaslach  
Samstag, 11.10.25 von 08.30 bis 11.00 Uhr in 
Babenhausen (Busbahnhof) 
 

Beim Schadstoffmobil abgegeben werden können alle 
Stoffe mit Gefahrsymbolen z.B. flüssige Farb- und 
Lackreste (keine Wandfarbe), Lösungsmittel, Laugen 
und Säuren, PCB-haltige Kondensatoren, Spraydosen 
mit Inhalt, quecksilberhaltige Abfälle, Haushaltsreiniger, 
Rostentferner, Pflanzen- und Holzschutzmittel und Fo-
tochemikalien. Auch Medikamente können abgegeben 
werden. Wichtig ist laut der Abfallwirtschaftsberatung 
des Landkreises: Die Schadstoffe sollten in ihren ur-
sprünglichen Gefäßen bleiben und nicht zusammenge-
schüttet werden. Dies könnte gefährliche chemische 
Reaktionen verursachen. Die Abfallwirtschaftsberatung 
des Landkreises Unterallgäu gibt bei Fragen Auskunft 
unter Telefon (08261) 995-367 oder -467. 
 
 

Wurde Ihre Tonne nicht geleert, wenden Sie sich 
bitte an die Firma Hörger in Stetten.  
Tel.: 08261/732 767.  
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffhof Babenhausen 
April bis Oktober 
 

Montag, Dienstag,  
Mittwoch, Freitag  14.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag   10.00 bis 12.00 Uhr 
Samstag (nur Grünabfälle) 15.00 bis 17.00 Uhr 
 
 
 
 

Kirchliche Nachrichten:  
 

Pfarrgemeinderat und  
Kirchenverwaltung 
Gottesdienste 
 

Sonntag, 28.09.25 – Erntedank 
09.30 Uhr Rosenkranz 
10.00 Uhr Hl. Messe 
 

Samstag, 04.10.25 – Patrozinium Greimeltshofen 
19.15 Uhr Patrozinium Greimeltshofen 
 

Sonntag, 05.10.25 – Rosenkranzfest (s. S. 11) 
09.30 Uhr Rosenkranz 
10.00 Uhr Hl. Messe 
 

Samstag, 11.10.25 – Patrozinium Stolzenhofen 
18.00 Uhr  Festgottesdienst 
 

Freitag, 17.10.25 – Kapelle Olgishofen 
18.00 Uhr  Hl. Messe  
 

Jeden Samstag in Kirchhaslach: 
 

- 17.15 Uhr Beichtgelegenheit 
- 17.30 Uhr Rosenkranz 
- 18.00 Uhr Hl. Messe 
 
Die Gottesdienste können auch dem ausliegenden 
Kirchenanzeiger entnommen werden. 
 
 
Herzliche Einladung zum Oktoberrosenkranz 
 

Ab Montag, 06.10.24 jeweils Montag, Mittwoch und 
Freitag um 18.00 Uhr Oktoberrosenkranz in Kirch-
haslach (den ganzen Oktober). 
 
 
Gebetskreis  
 

Hl. Philomenakapelle Stolzenhofen 
 

Einladung zum Rosenkranzgebet für die Kranken 
und Verstorbenen am Freitag, 10.10.25 um 19 Uhr. 
 
 
 
Kath. Frauenbund Kirchhaslach 
 
Feierabendkreis 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 

der nächste Feierabendkreis ist am Montag, den       
13. Oktober 2025.  
 

Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich einge-
laden. Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
 

Das Team vom Feierabendkreis 
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Busfahrt nach Bad Saulgau am 28.10.25 
 

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren und alle, die 
gerne dabei sein möchten, 
 

auf vielfachen Wunsch unternehmen wir am         
28. Oktober 2025 noch einmal eine Fahrt. Sie führt 
uns nach Bad Saulgau. 
Nach einer Stadtführung bleibt uns noch Zeit zur 
freien Verfügung für einen gemütlichen Kaffee oder 
ein Mittagessen nach eigener Wahl. 
Danach geht es weiter nach Mengen, wo wir das 
Gaggli Nudelhaus besuchen. Nach einer Führung 
besteht die Möglichkeit für einen Einkauf im Werks-
verkauf.  
Zum Abschluss fahren wir nach Berkheim, wo wir 
den Tag bei einer gemeinsamen Abendeinkehr aus-
klingen lassen. 
 

Fahrpreis mit Stadt- und Nudelführung sowie 
Trinkgeld für Busfahrer: 30 € 
 

Abfahrtszeiten:  
Babenhausen (Miller) 09.55 Uhr  
Olgishofen  10.00 Uhr  
Kirchhaslach  10.05 Uhr  
Herretshofen  10.10 Uhr  
Greimeltshofen  10.15 Uhr 
Dietershofen  10.20 Uhr 
Oberschönegg  10.25 Uhr  
 

Rückkehr gegen 20.15 Uhr (Oberschönegg) 
 

Anmeldung und Auskunft bei Margit Grauer, 
Telefon 08333 / 8340 
 

 

Vereinsnachrichten: 
 

FFW Olgishofen 
 

Am Freitag, 10.10.2025 ist das Feuerwehrhaus ab 
19 Uhr zum gemütlichen Beisammensein geöffnet – 
alle sind herzlich willkommen! 
 

Auf Euren Besuch freut sich die FFW Olgishofen. 
 

 

Musikkapelle Kirchhaslach e.V. 
 

Termine Oktober 2025: 
 

Samstag, 04.10.25 
19 Uhr Bezirksmusikantentreffen Tafertshofen 
 

Sonntag, 05.10.25 
14 Uhr Umzug Tafertshofen 
 

Samstag, 11.10.25 
20 Uhr Weinfest Obenhausen  
 

Wir freuen uns, viele Freunde, Gönner und Fans bei 
den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 
 

Eure Musikkapelle Kirchhaslach 

SV Greimeltshofen e.V. 1949  
 

Samstag, 25.10.25 
20 Uhr Halloween Party im beheizten Zelt am 

Sportheim in Greimeltshofen  
 
F U S S B A L L 
 

28.09.25 13.00 Uhr SVG II – SV Böhen 
  15.00 Uhr SVG – FC Hawangen 
 

05.10.25 13.00 Uhr SVG II – FC Vikt. Buxheim II 
  15.00 Uhr SVG – FC Vikt. Buxheim 
 

09.10.25 19.00 Uhr SG Benningen II – SVG II 
 

10.10.25 19.00 Uhr SG Benningen – SVG 
 

18.10.25 13.30 Uhr SVG II– SV Frechenrieden 
  15.30 Uhr SVG – SSV Markt Rettenbach 
 

26.10.25 13.00 Uhr TV Erkheim II – SVG II 
  15.00 Uhr  SV Ungerhausen – SVG 
 

02.11.25 12.30 Uhr SVG II - FV Winterrieden 
  14.30 Uhr SVG – BSC Wolfertschw. 
   
 
 

F I T  F O R  F U N 
 

Wir treffen uns jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr 
im Sportheim Greimeltshofen (bitte Gymnastik-
matte mitbringen). Neuzugänge sind herzlich will-
kommen. 
 

 

Schützengesellschaft Kirchhaslach 
 

Freitag, 26.09.25 Preisverteilung Gaudamen-
schießen in Dietershofen,  
19.30 Uhr Übungsschießen 
für Greuther Pokalschießen 

 

01. – 04.10.25 ab 19 Uhr Greuther Pokal-
schießen 

 

Sonntag, 05.10.25 Kirchenfest, 6 Uhr Weckruf 
durch die Böllerschützen 

 

08. – 11.10.25 ab 19 Uhr Greuther Pokal-
schießen 

 

Freitag, 17.10.25 Eröffnungsschießen mit  
   Tagessieger 
 

Freitag, 24.10.25 20 Uhr Preisverteilung 
Greuther Pokalschießen  

  in Greimeltshofen 
 

Freitag, 31.10.25 Vereinsmeister mit 
  Tagessieger 
 

Unser Vereinsheim ist an den Schießabenden für 
Euch alle geöffnet. Herzlich willkommen sind auch 
Gäste, die nicht Mitglieder im Verein sind. 
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Schützenverein „Hubertus“ Greimeltshofen 
 

28.09.25 Ausflug 
 

01. – 04.10.25 Greuther Pokalschießen 
 

08. – 11.10.25 Greuther Pokalschießen 
 

Freitag, 24.10.25 20 Uhr Preisverteilung 
 Greuther Pokalschießen 
    

Samstag, 08.11.25  Eröffnungsschießen  
 

 

Rat und Hilfe / Infos  

 
Landkreis - Seniorenwohnheime 
 

Neue Angebote im Kreis-Seniorenwohnheim 
Babenhausen 
Offener Mittagstisch und Kaffee-Ecke 
 

Das Kreis-Seniorenwohnheim St. Andreas in 
Babenhausen hat sein Angebot erweitert. Immer 
am Dienstag können jetzt auch auswärtige Gäs-
te den Mittagstisch in Anspruch nehmen. Ge-
dacht ist diese Möglichkeit vor allem für Menschen, 
denen das Kochen im Alltag schwerfällt oder die 
einfach gerne in Gesellschaft essen. Bei der Haupt-
speise stehen zwei Gerichte zur Auswahl. Dazu 
werden eine Vor- und eine Nachspeise sowie ein 
Getränk serviert. Wer Interesse hat, muss sich spä-
testens bis Montag um 11 Uhr telefonisch unter 
(08333) 304-0 anmelden. Ergänzend dazu lädt die 
neue Kaffee-Ecke „Vergiss mein nicht“ zum Verwei-
len ein. An einem modernen Kaffeevollautomaten 
mit Münzeinwurf können sich Bewohner, deren An-

gehörige und Besucher selbst Kaffeespezialitäten 
zubereiten und diese in entspannter Atmosphäre 
genießen. Demnächst soll es dort auch Kuchen 
geben.  
„Mit den neuen Angeboten stärken wir das Mitei-
nander im Seniorenheim: Nicht nur auswärtige Gäs-
te, die gerne in Gesellschaft sind, profitieren davon, 
auch der Alltag unserer Bewohner wird dadurch 
bereichert“, freut sich Landrat Alex Eder. 
Informationen zu den Seniorenwohnheimen des 
Landkreises gibt es unter 
www.unterallgaeu.de/seniorenheime. 
 
 
Landkreis – Führerscheine 
 

EU-Kartenführerscheine aus den Jahren 
1999, 2000 und 2001 verlieren ihre Gültigkeit  
Umtausch bis 19. Januar 2026 möglich - auch 
online  
 

Inhaber eines EU-Kartenführerscheins aus den 
Jahren 1999, 2000 oder 2001 müssen diesen bis 
spätestens 19. Januar 2026 umtauschen. Grund 
dafür ist, dass die Gültigkeit von Führerscheinen 
europaweit auf 15 Jahre befristet wurde und ältere 
Kartenführerscheine im Gegensatz zu den ab 19. 
Januar 2013 ausgestellten Dokumenten kein Ab-
laufdatum haben. „Auf der Internetseite des Land-
ratsamts unter www.unterallgaeu.de/fuehrerschein 
sind neben dem Online-Antrag (BayernID oder eine 
BundID nötig) viele Informationen und ein Erklärvi-
deo zur Vorgehensweise zu finden. Selbstverständ-
lich ist es auch möglich, den Umtausch persönlich 
im Landratsamt oder auch in der VG Babenhausen 
zu beantragen. Mitbringen müssen die Antragsteller 
dazu ihren bisherigen Führerschein, ein gültiges 
Ausweisdokument sowie ein aktuelles biometri-
sches Foto in Papierform. Und was ist mit Führer-
scheinen, die 2002 und in den folgenden Jahren 
ausgestellt wurden? Auch diese müssen umge-
tauscht werden, allerdings erst zu einem späteren 
Zeitpunkt. Die Umsetzung ist zeitlich gestaffelt und 
erstreckt sich je nach Ausstellungsjahr bis zum Jahr 
2033. 
  

Die Stichtage für den Umtausch im Überblick: 
 

Ausstellungsjahr  Umtauschfrist 
1999 bis 2001  19.01.2026 
2002 bis 2004   19.01.2027 
2005 bis 2007   19.01.2028 
2008    19.01.2029 
2009    19.01.2030 
2010    19.01.2031 
2011    19.01.2032 
2012 bis 18.01.2013  19.01.2033 
 

Ausnahme: Personen, die vor 1953 geboren sind, 
müssen ihren Führerschein erst bis zum 19. Januar 
2033 umtauschen. 
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Landkreis - Bauen und Wohnen 
 

Seit über zwei Jahren können Bauanträge 
auch digital eingereicht werden 
18 Prozent der Antragsteller haben im laufenden 
Jahr bisher davon Gebrauch gemacht 
 

Seit März 2023 können im Unterallgäu Bauanträge 
digital eingereicht werden. 2024 haben neun Pro-
zent der Antragsteller davon Gebrauch gemacht. Im 
laufenden Jahr waren es bereits 18 Prozent. Sprich: 
Von 1270 Bauanträgen, die heuer bislang beim 
Landratsamt Unterallgäu eingingen, wurden 224 
digital eingereicht. Landrat Alex Eder hofft, dass 
künftig noch mehr Unterallgäuer von diesem Ange-
bot Gebrauch machen: „Die Digitalisierung ist mei-
nes Erachtens ein wichtiger Schritt zu weniger Bü-
rokratie.“   
Den digitalen Bauantrag reicht in der Regel der 
Planverfasser im Auftrag des Bauherrn ein. Voraus-
setzung, um den Service zu nutzen, ist eine Zertifi-
zierung, zum Beispiel eine Bayern-ID (zu beantra-
gen im BayernPortal), ein Elster-Zertifikat oder ein 
Authega-Zertifikat. Das Landratsamt Unterallgäu hat 
alle wichtigen Informationen zum digitalen Bauan-
trag auf einer Internetseite zusammengefasst unter 
www.unterallgaeu.de/digitaler-bauantrag  
 

Folgende Anträge können digital eingereicht wer-
den:  
Im Bereich Baurecht: 
 Antrag auf Baugenehmigung  
 Antrag im Genehmigungsfreistellungsverfahren 
 Antrag auf Teilbaugenehmigung 
 Antrag auf Vorbescheid 
 Antrag auf Zulassung von Abweichungen, Aus-

nahmen oder Befreiungen 
 Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer der 

Bau- oder Teilbaugenehmigung 
 Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer des 

Vorbescheids 
 

Im Bereich Anzeigen und Erklärungen im bauauf-
sichtlichen Verfahren: 
 Baubeginnsanzeige 
 Anzeige der Nutzungsaufnahme 
 Anzeige der Beseitigung 
 Erklärung des Tragwerksplaners nach Maßga-

be des Kriterienkatalogs 
 

Im Bereich Abgrabungsrecht:  
 Abgrabungsantrag 
 Erforderliche Unterlagen für genehmigungsfreie 

Abgrabungen im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplans 

 Antrag auf Teilabgrabungsgenehmigung 
 Antrag auf Vorbescheid 
 Anzeige und Erklärung im abgrabungsrechtli-

chen Verfahren 
 

Übrigens: Auch in einigen anderen Bereichen kann 
man sich inzwischen den Gang zum Landratsamt 

sparen - 123 Online-Verfahren bietet das Landrats-
amt Unterallgäu inzwischen an. Um diese uneinge-
schränkt nutzen zu können, ist eine sogenannte 
Bayern-ID notwendig. Diese erhält man zum Bei-
spiel mit der Online-Funktion des Ausweises. Mehr 
Informationen dazu hat das Landratsamt Unterall-
gäu unter www.unterallgaeu.de/digitales-amt zu-
sammengestellt.  
 
 
Grundstücke und Wohnungen: Preise zie-
hen wieder an 
Der vierte Grundstücksmarktbericht für den 
Landkreis Unterallgäu ist erschienen 
 

Was kosten Grundstücke und Wohnungen im Unte-
rallgäu? Wie unterscheiden sich die Preise in den 
einzelnen Gemeinden? Diese und viele andere Fra-
gen beantwortet der Grundstücksmarktbericht, den 
der Gutachterausschuss am Unterallgäuer Landrat-
samt nun zum vierten Mal erstellt hat. Für den Be-
richt hat der Ausschuss Kaufverträge im Landkreis 
analysiert. Das Fazit lautet: Die Zahl der An- und 
Verkäufe ging zwar in den Jahren 2022 und 2023 
zurück. Damit einher gingen 2023 auch leicht sin-
kende Preise - aber 2024 ist die Zahl der Kaufver-
träge schon wieder gestiegen und damit haben 
auch die Preise wieder angezogen. Der 123 Seiten 
starke Bericht gibt einen umfassenden Überblick 
über den Unterallgäuer Immobilien- und Grund-
stücksmarkt und soll eine Orientierungshilfe für Bür-
ger, Unternehmen, Kommunen, Banken und Makler 
sein. Diese finden darin viele objektiv und unabhän-
gig aufbereitete Informationen und können sich über 
aktuelle Entwicklungen und Preisniveaus informie-
ren. Er ersetzt allerdings keine gutachterliche Ver-
kehrswertermittlung, bei welcher die spezifischen 
Merkmale eines Objekts berücksichtigt werden. An-
hand der Zahlen über An- und Verkäufe hat der 
Gutachterausschuss mittels statistischer Methoden 
die Einflüsse auf den Kaufpreis untersucht. „Grund-
lage sind alle Kaufverträge der Jahre 2022, 2023 
und 2024. Sprich:  4.780 Kauffälle bilden die Grund-
lage für die Analysen“, erklärt Jürgen Guggenmoos, 
Vorsitzender des Gutachterausschusses. „So er-
laubt der Bericht einen detaillierten Blick auf die 
Grundstücksmarkt-Entwicklungen und enthält eine 
Vielzahl an wertermittlungsrelevanten Daten für 
Sachverständige, beispielsweise Preisentwicklung 
mit Indexreihen, Liegenschaftszinssätze und Markt-
anpassungsfaktoren“, ergänzt Inga Hertel von der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. Dieser 
Ausschuss, der den Grundstücksmarktbericht er-
stellt hat, ist ein unabhängiges Gremium, das inter-
disziplinär mit Sachverständigen und Fachleuten 
besetzt ist. Die Geschäftsstelle ist im staatlichen 
Bauamt am Landratsamt Unterallgäu angesiedelt. 
Zu den Aufgaben des Ausschusses und der Ge-
schäftsstelle zählen unter anderem die Ermittlung 
von Bodenrichtwerten oder die Erstellung von Ver-
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kehrswertgutachten von bebauten und unbebauten 
Grundstücken.  
Info: Viele weitere Informationen sind im Internet 
unter www.unterallgaeu.de/grundstuecksmarkt zu 
finden (Einsicht ins Inhaltsverzeichnis des Grund-
stücksmarktberichts). Bestellt und für 100 € erwor-
ben werden kann der Bericht per E-Mail an  
gutachterausschuss@lra.unterallgaeu.de. 
 
 
Landkreis  
 

Kostenlos Äpfel und Birnen pflücken 
Ein gelbes Band am Obstbaum bedeutet auch 
heuer wieder: Hier darf jeder pflücken 
 

Ein gelbes Band um einen Obstbaum bedeutet auch 
heuer wieder: Hier darf jeder zugreifen und kosten-
los pflücken. Ab sofort markieren der Landkreis und 
einige Unterallgäuer Gemeinden Bäume auf öffent-
lichen Flächen wieder mit den Bändern und geben 
diese damit zur Ernte frei. Darüber hinaus ruft der 
Landkreis auch private Gartenbesitzer dazu auf, 
sich an der Aktion „Gelbes Band“ zu beteiligen. 
„Dieses Jahr fällt die Obsternte recht unterschiedlich 
aus - manche Bäume tragen unglaublich viel Obst, 
andere nur sehr wenig“, sagt Markus Orf, Kreis-
fachberater für Gartenkultur und Landespflege am 
Landratsamt Unterallgäu: „Wer mehr Obst hat, als 
er verarbeiten kann, kann seine Bäume gerne wie-
der mit einem gelben Band markieren und somit zur 
Ernte freigeben.“ Geeignet sind laut Orf alle Arten 
von Obstbäumen, aber zum Beispiel auch Wal-
nussbäume. Als gelbes Band könne man ein dicke-
res Geschenkband verwenden, aber auch jedes 
andere gelbe Band, das gut sichtbar sowie wetter-
fest ist und die Erntesaison übersteht. Markiert wer-
den sollten die Bäume, sobald das Obst reif ist. „Für 
alle, die pflücken möchten, lohnt es sich also, den 
ganzen Herbst über die Augen nach einem gelben 
Band offenzuhalten.“ Denn die Bäume werden in 
den kommenden Wochen nach und nach gekenn-
zeichnet. Im Internet veröffentlicht werden die 
Standorte nicht, da vor allem die lokale Bevölkerung 
von der Aktion profitieren und ein Ernte-Tourismus 
vermieden werden soll. Wer ein gelbes Band an 
einem Baum entdeckt, darf ohne zu fragen aufs 
Grundstück, sollte aber ein paar Spielregeln beach-
ten, erklärt der Kreisfachberater. Geerntet werden 
darf nur für den eigenen Hausgebrauch. Man darf 
keine Leitern mitbringen und sollte die Bäume beim 
Pflücken nicht beschädigen. Wichtig auch: Das Ern-
ten erfolgt auf eigene Gefahr.  
Info: Bei Fragen gibt Markus Orf Auskunft unter Te-
lefon (08261) 995-256 oder per E-Mail an  
markus.orf@lra.unterallgaeu.de 
 
 

 

Landkreis - Freizeit 
 

Kunst, Kultur und Kreatives: Auf Entde-
ckungsreise im Unterallgäu 
kulTOUR-Tage vom 26.09. bis 5.10.:  
85 Veranstaltungen stehen auf dem Programm 
 

Ob Musik, Malerei, Theater, Fotografie, Film, Litera-
tur, Kleinkunst oder Baukultur: Besucherinnen und 
Besucher erwartet ein großes Spektrum. 71 Veran-
stalter bieten an mehr als 30 Standorten eine bunte 
Mischung an. Verschiedene Künstler öffnen die Tü-
ren ihrer Ateliers und stellen ihre Werke aus. Ande-
re lassen sich bei ihrer Arbeit über die Schulter 
schauen und zeigen beispielsweise die Herstellung 
von Schmuck oder Töpferarbeiten. Auch selbst 
kann man bei den kulTOUR-tagen kreativ werden: 
beim Bedrucken von Textilien und Gulli-Deckel, 
beim Bemalen von Keramik oder im Jodelworkshop. 
Zudem stehen Veranstaltungen, die sich speziell an 
Kinder richten, auf dem Programm, zum Beispiel ein 
Familienkonzert, ein Suchspiel im Dorfschulmuse-
um Daxberg und eine Kinderführung in der Wall-
fahrtskirche Maria Steinbach. 
Das gesamte Programm findet man in einer Bro-
schüre, die in den Unterallgäuer Gemeinden, im 
Landratsamt und bei vielen Mitwirkenden kostenlos 
zum Mitnehmen ausliegt. Das Heft enthält auch eine 
Übersichtskarte sowie Vorschläge für Radtouren zu 
verschiedenen Veranstaltungsorten. Wer mit dem 
Flexibus fahren möchte, erhält während der kul-
TOUR-tage einen Euro Rabatt. Online kann man die 
Broschüre mit allen Veranstaltungen auf der Home-
page des Landkreises herunterladen unter 
www.unterallgaeu.de/kultourtage.  
 
 
Beruflich neu durchstarten mit 50+  
 

Am Dienstag, 11. November 2025, findet von 18:30 
bis ca. 20:00 Uhr eine kostenfreie Online-
Veranstaltung der KAB in Kooperation mit der 
Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen statt.  
Unter dem Titel „Neustart mit 50+“ gibt Christina 
Zahnow, Beauftragte für Chancengleichheit, Impul-
se und praktische Tipps für alle, die sich beruflich 
neu orientieren möchten.  
Besonders Menschen ab 50 Jahren sind ange-
sprochen – jüngere Interessierte sind ebenfalls 
willkommen.  
 

Teilnahme online über MS Teams – bitte anmelden 
unter:  
• anmeldung@kab-augsburg.org  
• 0821 3166-3515  
• www.bildungswerk.kab-augsburg.org  
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Sonstiges / Veranstaltungen /  
Stellenanzeigen 
 
Wald zu verkaufen 
 

Wald in Herretshofen zu verkaufen, ca. 0,5 ha, 
70-jähriger Fichtenbestand. 
 

Tel. 08333 / 2634 
 
 
 

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle, die an mich 
gedacht und mir zu meinem 

90. Geburtstag  
Glückwünsche und Geschenke gebracht haben. 

Danke an Herrn Bürgermeister Franz Grauer, 
Herrn Landrat Alex Eder, unseren Kirchenchor mit 

Chorleiter Herrn Josef Wörz, an alle Freunde, 
Nachbarn, den Feierabendkreis und den Frauen-

bund sowie an meine Kinder mit Familien, die 
mich tatkräftig unterstützt haben. 

 
Maria Antonie Baur 
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